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28.2.25.2 
Ü berwachung der Ken nzeichnung von bestimmten 
E inwegkunststoffprod ukten (§ 4 EWKKennzV in 
Verbindung mit§ 19 Absa tz 1 Sa tz 2 LKrWG) 
Gebühren und Auslagen werden nur im Falle der 
Nichterfüllung von a bfa llrechtli chen Vorschriften 
und Verpflich tungen erhoben. 
Gebühr: Je nach Zeita ufwa nd nach den Tarifst ellen 
28 .0.1 bis 28.0.3 

28.2 .26 
Ü berwachung d er Ve rkeh rsverbote von bestimmten 
Einwegkunststoff produkten un d von Prod ukten a us 
oxo- a bbaubarem Kunststoff (§ 3 der Einwegkunst 
stoffverbotsverordnung vom 20. J a nua r 2021 
(BGBl. I S . 95) (EWKVerbotsV) in der jeweils gel
tenden Fassung in Verbindung mit § 19 Absatz 1 
Sa tz 2 LKrWG) 
Gebühren und Auslagen werden nur im Falle der 
N ichterfüllung von a bfa llrechtlichen Vorschr iften 
und Verpflichtungen erhoben . 
Gebühr: Je nach Zeita ufwa nd nach d en Tarifs tellen 
28.0 .1 bis 28 .0.3". 

167. Ta rifs telle 29.1.4 Buchsta be d wird wie folg t gefa sst : 

,,d) Maßnahmen nach d em Runderlass „Modernis ie
rungsförderu ng" vom 25. Mä rz 2022 (MBl. NRW. 
S . 272) in der jeweils geltenden Fassung 
Gebühr: Euro 10 bis 500". 

Artikel 2 
Weitere Änderung der Allgemeinen 

Verwaltungsgebührenordnung 

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 d es Gebührengesetzes 
für das La nd Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Beka nntmachung vom 23. August 199 9 (G V. NRW. S . 524) 
verordnet die La ndesregierung: 

Der Allgemeine Gebüh renta ri f der Allgemeinen Verwa l
t u ngsgebührenordnu ng, die zul e tzt durch Ar tikel 1 die
ser Vero rd nung geä nd ert worden ist , wird wie fo lgt geän
d ert: 

1. In Ta rifs telle 16.12 werden die Wörter „der Verord
nung (EG) Nr. 2003/2 003 des E u ropä ischen Pa rla 
ments und des Ra tes vom 13. Oktober 2003 über Dün
gemittel (ABl. L 304 vom 21.11.2003, S. 1)" durch die 

· Wörter „der Verordnung (EU) 2019/ 1009 d es Europäi
schen Pa rla ments und d es Ra tes vom 5. Juni 2019 mit 
Vorschriften fü r di e Bereits tellung von EU-Düngepro
dukten a uf dem Markt und zur An derung d er Verord
nungen (EG) Nr. 1069/2 009 und (EG) Nr. 1107/2 00 9 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (E G) 
Nr. 2003/2003 (ABl. L 170 vom 25.6 .2019 , S . 1; L 302 
vom 22.11.2019, S . 129; L 191 vom 16 .6. 2020, S . 5; L 
382 vom 28 .10.2021, S . 59)" ersetz t . 

2 . In Tarifstelle 16.12.1 wird die Anga be ,, (EG) 
Nr. 2003/20 03" d urch die Angabe ,, (EU) 2019/ 1009 " 
ersetzt. 

3. In Ta rifstelle 16.12 .2 werd en in dem Sa tzteil vor 
Buchsta be a nach der Angabe „DüngG " die Wör ter 
,, in Verbindung mit d en §§ 1 und 5 d er Düngemittel
Probena hme- und Analyseverordnung in d er Fassung 
der Beka nntmachung vo m 27. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1822) in der jeweils geltenden Fassung" eingefügt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordn ung tritt vorbeha ltlich der Absätze 2 
u nd 3 a m Tag nach d er Verkündung in Kra ft. 

(2) Artikel 1 N um m er 13 bis 16 tritt am 1. Ma i 2022 in 
Kraft . 

(3) Artikel 2 tritt a m 16. Juli 2022 in Kra ft . 

Düsseldorf, 13. April 2022 

Die La ndesregierung Nordrhein-Westfalen 

2222 

Der Ministerpräsi dent 

Hendr ik W ü s t 

Der Mini ster d es Innern 

H erbert R e u 1 
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Gesetz 
zu dem Sechsten Änderungsvertrag zu dem 

Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

von Nordrhein - Körperschaft des öffentlichen 
Rechts - , dem Landesverband der Jüdischen 

Gemeinden von Westfalen-Lippe 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - , 

der Synagogen-Gemeinde Köln 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

und dem Landesverband progressiver 
jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. V. 
D er La ndtag ha t das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zu dem Sechsten Änderungsvertrag zu dem 

Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfa len 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

von Nordrhein - Körperschaft des öffentlichen 
Rechts - , dem Landesverband der Jüdischen 

Gemeinden von Westfalen-Lippe 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts-, 

der Synagogen-Gemeinde Köln 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts 
- und dem Landesverband progress iver 

jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. V. 

Vom 13. April 2022 

Artikel 1 

(1) Dem Sechs ten Änderungsvert rag zum Vertrag zwi
schen dem Land Nordrhein-Westfa len und dem La ndes
verba nd der Jüdischen Gemeinden von Nordrh ein - Kör
perscha ft d es öffentlichen Rechts -, dem L andesverba nd 
d er Jüd ischen Gemeinden von Westfa len-Lippe - Kör
perscha ft des öffentlichen Rechts - , d er Sy nagogen-Ge
meinde Köln - Körperscha ft d es öffentli chen Rechts -
und dem L andesverba nd progressiver jüdischer Gemein
d en in Nordrhein-Westfalen e. V. in der Fassung der 
Anlage zu diesem Gesetz wird zugestimmt. 

(2) Der Sechste Änderu ngsvert rag w ird durch Verkün
dung di eses Gesetzes im Gesetz- und Verordnungsbla tt 
d es La ndes Nordrhein-Westfa len zugleich beka nntge
macht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt a m Tag nach seiner Verkündung in 
Kra ft . 

Düsseldorf, den 13. April 2022 

Die La ndesregierung Nordrhein- West fa len 

Der Ministerprä sident 

H endr ik W ü s t 

Für den Minister d er F ina nzen sowie 

Für di e Ministerin für Heima t , Kommunales , 
Ba u und Gleichstellung 

Der Minister des Innern 

H erbert R e u 1 
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Sechster Änderungsvertrag 
zu dem Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-

Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Nordrhein - Körperschaft des 
öffentlichen Rechts-, dem Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe -

Körperschaft des öffentlichen Rechts-, der Syna
gogen-Gemeinde Köln - Körperschaft des öffent
lichen Rechts - und dem Landesverband progres-

siver jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
e. V. vom 1. Dezember 1992 (GV. NRW. S. 314), 

zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 21. 
März 2017 (GV. NRW. 2018 S. 204) 

Zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Mi
nisterpräsidenten des La ndes Nordrhein-Westfalen Hen
drik Wüst MdL, 

und 

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein - Körperschaft des öffentlichen Rechts - , ver
treten durch den Vorsitzenden des Vorsta nds Dr. Oded 
Horowitz und den stellvertretenden Vors itzenden des 
Vorstands Dr. Robert Neugröschel, 

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von West
falen-Lippe - Körperschaft des öffentlichen Rechts - , 
vertreten durch den Vorsi tzenden Zwi Rappoport und 
den stellvertretenden Vorsitzenden Grigory Rabinovich , 

der Synagogen-Gemeinde Köln - Körperschaft des öf
fentlichen Rechts - , vertreten durch die Mitglieder des 
Vorstands Abraham Lehrer und Dr. Michael Rado , und 

dem Landesverband progressiver jüdischer Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen e. V. , vertreten durch die Vorsit
zende Alexandra Khariakova und das Mitglied des Vor
stands Rafi Rothenberg, 

wird der folgende Vertrag geschlossen: 

Artikel 1 

Der Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein - Körperschaft des öffentlichen Rechts - , dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfa
len-Lippe - Körperschaft des öffentlichen Rechts - , der 
Synagogen-Gemeinde Köln - Körperschaft des öffentli
chen Rechts - und dem Landesverband [progressiver] jü
discher Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V. vom 
1. Deze_mber 1992 (GV. NRW. S. 314), zu letzt geä nd ert 
durch Anderungsvertrag vom 21. März 2017 (GV. NRW. 
2018 S. 204), wird wie folgt geä ndert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „Landesver
ba nd Jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. 
V." durch d ie Wörter „Landesverband progressiver jü
discher Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e .V." er
setzt. 

2. Die Präambel wird wie folgt gefasst: 

„Präambel 

Aufgrund der besonderen geschichtlichen Verantwor
tung des deutschen Volkes für das jüdische Leben in 
der Bundesrepublik Deutschland, di aus dem Zivi li
sationsbruch der Schoah erwächst, ist es das Anliegen 
des Landes, die jüdische Gemeinschaft in Nordrhein
Westfalen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter
stützen und dadurch die Fortsetzung der Tradition jü
dischen Le bens auch weiterhin zu ermöglichen. Das 
vielfältige jüdische Leben, das nach 1945 wiederer
standen ist und ab 1989 durch die Zuwanderung und 
Integration von Juden aus der ehemaligen Sowjet
union einen zusätzlichen Impuls erhalten hat, be
trachtet das Land als Geschenk und auch a ls Ver
pflichtung. Daher ist es das besondere Anliegen des 
Landes , die Jüdischen Gemeinden zu fördern und in 
ihrem Bestand zu sichern. In Anbetracht dessen und 
geleitet von dem Wunsch , das freundschaftliche Ver
hältnis zwischen dem Land und den Jüdischen Ge
meinden zu festigen , wird zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 

und 

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - , 

dem Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Westfalen-Lippe 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -, 

der Synagogen-Gemeinde Köln 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -, 

und 

dem Landesverband progressiver jüdischer 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V., 

nachfolgend jüdische Vertragspartner genannt, 

folgender Vertrag geschlossen:". 

3. Die Artikel 1 bis 12 werden wie folgt gefasst: 

„Artikel 1 
Höhe und Verwendung der Landesleistung 

(1) Zur Erhaltung und Pflege des jüdischen Lebens in 
Nordrhein-Westfalen beteiligt sich das Land an den 
laufenden Ausgaben der jüdischen Vertragspartner in 
Nordrhein-Westfalen für deren religiöse , soziale und 
kulturelle Bedürfnisse, für ihre Verwaltung sowie für 
alle im Zusammenhang mit der Trägerschaft von Er
sa tzschulen stehenden Aufgaben (einschließlich gesi
cherte Schülertransporte) ab dem Haushaltsjahr 2022 
mit jährlich 23,5 Millionen Euro (Landesleistung). In 
di esem Betrag sind Aufwendungen für zusätzliche Si
cherheitsleistungen an jüdischen Einrichtungen im 
Zusammenhang mit Wachdiensten in Höhe von 5 Mil
lionen Euro enthalten. Der in Satz 1 genannte Betrag 
ist in seiner Höhe ab 2023 laufend den Veränderungen 
der Besoldung der Landesbeamtinnen und -beamten 
anzupassen. Dabei wird auch der in Satz 2 genannte 
Teilbetrag für zusä tzliche Sicherheitsleistungen a n 
jüdischen Einrichtungen im Zusammenhang mit 
Wachdi nsten angepasst. Berechnungsgrundlage für 
die Anpassung der Landesleistung ist die Besoldung 
nach der Besoldungsstufe A 13 (verheiratet, 2 Kinder, 
Stufe 7) . Wird die Besoldung nicht mit Wirkung zum 
Jahresanfang, so ndern zu einem Zeitpunkt im laufen
den Kalenderjahr geändert, wird die Höhe der Lan
desleistung zum selben Zeitpunkt angepasst, so dass 
für das laufende Kalenderjahr eine anteilige Anpas
sung erfolgt. 

(2) Tritt einem jüdischen Vertragspartner eine neue 
jüdische Gemeinde bei oder tritt e ine bisherige Mit
gliedsgemeinde eines jüdischen Vertragspartners a us 
dem Vertragspartner aus, wird die Landesleistung mit 
Beginn des a uf den Austritt beziehungsweise Beitritt 
folgenden Quartals entsprechend Artikel 2 Absatz 3 
Satz 4 bis 8 angepasst. Dasselbe gilt, wenn die Mit
gliederzahl eines Vertragspartners gemäß der Mitglie
derstatistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland e. V. (ZWST) zum E nde eines Kalender
jahres durch Beitritte von Mitgliedern innerhalb der 
vergangenen zwei Kalenderjahre (erstmals im Ver
gleich zum Mitgliederstand per 31. Dezember 2022) 
um mehr als zwanzig Prozent gestiegen ist oder durch 
Austritte von Mitgliedern um mehr als zwanzig Pro
zent gesunken ist, mit Beginn des folgenden Kalen
de rjahres . Berücksichtigt werden nur förmliche Aus
tritte, nicht ein Sinken der Mitgliederzahl durch To
desfälle oder Umzüge. 

Artikel 2 
Verteilung der Landesleistung 

(1) Die Landesleistung wird mit je einem Viertel des 
Jahresbeitrages jeweils am 15. Februar, 15 . Mai, 
15. August und 15. November gezahlt. 

(2) Leistungsempfänger sind die jüdischen Vertrags
partner. Die Auszahlung an den jeweiligen jüdischen 
Vertragspartner erfolgt nach Maßgabe der Absätze 3 
und 4. 

(3) Für die Verteilung des um den Teilbetrag für zu
sätzliche Sicherheitsleistungen im Zusammenhang 
mit Wachdiensten nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 (un-
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ter Berücksichtigung der Anpassungen nach Artikel 1 
Absatz 1 Satz 3) geminderten Betrags der La ndesleis
tung gelten die folgenden Bestimmungen. Der Lan
desverband progressiver jüdischer Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen erhä lt 1,5 Prozent. Die Auftei
lung auf die übrigen jüdischen Vertragspartner be
stimmen diese selbständig und machen dazu dem 
Land bis zum 31. Dezember des Vorjahres eine einver
nehmliche Mitteilung. Anderenfa ll s erfolgt die Auftei
lung auf diese jüdischen Vertragspartner auf Grund
lage der Mitgliedersta tistik der ZWST für das vorver
ga ngene Jahr. Dazu wird der Betrag nach Absatz 3 
Sa tz 1 durch di e Gesamtzahl der Mitglieder dieser jü
dischen Vertragspartner geteilt (Summe pro Mitglied) . 
Die Summe pro Mitglied wird mit der jeweiligen Ge
samtzahl der Mitglieder jedes dieser jüdischen Ver
t ragspartners multipliziert. Es werden nur Mitg lieder 
berücksichtigt , die in Nordrhei n-Westfalen ihren ers
ten Wohnsitz haben . Gehört ein Mitglied ei nes jüdi
schen Vertragspartners mehreren jüdischen Gemein
den an , die Anteil an der Landesleistung oder ver
gleichbaren Leistungen des Landes ha ben , wird nur 
di e zuerst eingegangene Mitgli edschaft berücksich
tigt . 

(4) Für die Verteilung des Teilbetrags für zusä tzli che 
Sicherheitsleistungen im Zusa mmenhang mi t Wach
d iensten nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 (unter Be
rücksichtigung der Anpassungen nach Artikel 1 Ab
sa tz 1 Satz 3) gelten die folge nden Bestimmungen . 
Soweit die jüdischen Vertragspartner dem La nd bis 
zum 31. Dezember des Vorj a hres keine einvernehmli
che Mitteilung über die Verteilung des Teilbetrages 
machen , gilt der für das Vorja hr zwischen den jüdi
schen Vertragspartnern abgestimmte interne Verteil
schlüssel auch für das laufende Jahr. Mögli che An
passungen des Verteilschlüssels treffen die jüdi schen 
Vertragspartner im Innenverhä ltnis einvernehmlich 
und teilen das Ergebnis dem La nd mit. 

(5) Die jüdischen Vertragspa rtner tragen gegenüber 
dem La nd d ie Vera ntwortung für eine ordnungsge
mäße Verwendung der Mittel. Sie ha ben die zweckent
sprechende Mittelverwendung durch Pr üfung de r 
Ja hresrechnung seitens eines unabhängigen Wirt
schaftsprüfers zu bestä tigen . Ausgenommen sind 
davon Körperschaften des öffentlichen Rechts , sofern 
sie über eine den staatlichen Sta nda rds im Wesentli
chen vergleichbare unabhängige Rechnungsprüfung 
verfügen. 

Artikel 3 
Weitergehende Finanzierung von 

Sicherheitsmaßnahmen 

Es besteht E invernehmen darüber, dass das La nd 
über die Maßnahmen im Zusammenhang mit Wach
diensten nach Artikel 1 Absa tz 1 Sa tz 2 hina us wei
terhi n die ba ulich-technischen Sicherheitsmaßnah
men a n jüdischen Einrichtungen im notwendigen 
Umfang mitfina nziert. Zusä tzli ch zur Ersta ussta ttung 
ersetzt das Land den jüdischen Vertragspartnern a uf
gewandte Mittel für Ersa tzbescha ffun g und Wartung 
im Bereich Sicherheit bis zur Höhe der vom H aus
hai tsgesetzgeber bereitgestellten Mittel. 

Artikel 4 
Erhalt geschlossener Friedhöfe 

Das Land fördert weiterhin neben der Landesleistung 
eine der jüdischen Tradition entsprechende Erha ltung 
und Pflege der geschl ossenen jüdischen Friedh öfe in 
Nordrhein-Westfa len, wobei der gegenwärtige Um
fa ng staa tlicher Förderung für di e geschl ossenen jü
dischen Friedhöfe erha lten bleibt (ohne Berücksichti
gung besonderer Denkmalförderu ngsprogra mme). 

Artikel 5 

Bestand und Anlage von Friedhöfen 

Das Land wird sich gegenüber den Kommunen da fü r 
einsetzen , dass den jüdischen Vertragspartnern bezie
hungsweise ihren Mitgliedsgemeinden der Bestand an 
Friedhöfen und das Anlegen von F):iedhöfen im Ge
meindegebiet ermögli cht werden . Das Land wird die 

Anlage von Friedhöfen nach den Möglichkeiten des 
La ndeshausha lts förd ern. 

Artikel 6 
Förderung von Baumaßnahmen 

Das Land förd ert ungeachtet der übrigen Vereinba
rungen dieses Vertrages nach den Möglichkeiten des 
La ndeshausha lts di e Er richtung und den Erhalt von 
Rä umli chkeiten und Anlagen , die den Kultus- , Seel
sorge- und Sozialaufgaben der jüdischen Vertrags
partner beziehungsweise ihrer Mitgliedsgemeinden 
dienen, soweit sie ni cht genügend Eigenmittel zur 
Verfügung ha ben . Das Land wird , beginnend a b 2018, 
für Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovie
rungsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen nach 
Sa tz 1 Mittel in Höhe von 3 Millionen Euro bereits tel
len , die zunächst jährlich um 200 .000 Euro und ab 
2023 jährlich um 350.000 Euro bis auf eine letztma
lige Zahlung in 2028 in Höhe von 5,9 Millionen Euro 
ansteigen. Die Einzelheiten der Mittelverteilung und 
-verwendung regeln die Vertragspa rtner untereinan
der im Benehmen mit dem für Bauen zuständigen Mi
nisterium. 

Artikel 7 
Jüdi sche Feiertage 

Das Land gewährleistet den For tbestand der Rege
lung über den Schutz jüdischer Feiertage und die An
sprüche der bekenntniszugehörigen Beamtinnen und 
Beamten , Arbeitnehmerinnen und Arb eitnehmer der 
öffentlichen und privaten Betri ebe und Verwaltungen 
auf Freis tellung im Gesetz über d ie Sonn- und Feier
tage. 

Artikel 8 
Erwachsenenbildung 

Die jüdischen Vertragspartner sind berechtigt , an der 
Erwachsenenbildung mit eigenen Einrichtungen teil
zunehmen . Diese werden in die fin anzielle Förderung 
der Erwachsenenbildung durch das Land einbezogen, 
wenn sie die für das Land Nordrhein-Westfalen gel
tenden Bewilligungsbedingungen fü r die staatliche 
Förderung der Erwachsenenbildung erfüllen . 

Artikel 9 
Rundfunk 

Das La nd wird sich bemühen, die jetzigen gesetzli
chen Regelungen über angemessene Sendezeiten für 
jüdische religiöse Sendungen und über eine angemes
sene Repräsenta nz von Mitgliedern in Rundfunkgre
mien , die von den jüdischen Vertragspartnern ent
sandt worden sind, beizubehalten. Das Land ver
pflichtet sich, bei einer Änderung der gegenwärtigen 
gesetzlichen und staatsvertraglichen Regelungen über 
Sendezeiten für religiöse Sendungen und über die Re
präsentanz von Religionsgemeinschaften in Rund
funkgremien den Gleichbehandlungsgrundsatz zu be
achten. 

Artikel 10 
Beziehungen 

Die La ndesregierung und die jüdischen Vertragspart
ner werden regelmä ßige Begegnungen zur Pflege ihrer 
Beziehungen a nstreben . 

Artikel 11 
Vertragsauslegung und -anpassung 

(1 ) Die Vertragschließenden werden in Zukunft auf
t retende Meinungsverschiedenheiten über die Ausle
gung einer Bestimmung dieses Vertrages auf freund
schaftliche Weise beilegen . 

(2) Die Vertragschließenden sind sich bewusst , dass 
der Vertrag a uf der Grundlage der derzeitigen Ver
hältnisse geschlossen wird . Bei einer wesentli chen 
Veränderung der Verhältnisse werden sich die Ver
tragschließenden um eine a ngemessene Anpassung 
bemühen . 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 24 vom 29. April 2022 

Artikel 12 
Parlamentsvorbehalt , Inkrafttreten 

(1) Der Vertrag wird vorbehaltlich der Bestätigung 
durch ein Landesgesetz geschlossen . 
(2) Er tritt mit dem Tag in Kraft, an dem den jüdi
schen Vertragspartnern die Erklärung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zugegangen ist, dass die Verein
barung durch Landesgesetz bestätigt worden ist." 

4. Der Protokollvermerk wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Dieser Vertrag wird vorbehaltlich der Zustimmung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen durch ein Landesgesetz 
geschlossen und wird mit dem Inkrafttreten dieses Lan
desgesetzes wirksam . Der Vertrag wird zu Urkundszwe
cken fünffach unterzeichnet. 

Düsseldorf, den 5 . April 2022 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Hendrik Wüst MdL 

Für den Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Nordrhein 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - : 
Dr. Oded Horowitz 

Dr. Robert Neugröschel 

Für den La ndesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Westfalen-Lippe 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - : 
Zwi Rappoport 

Grigory Rabinovich 

Für die Synagogen-Gemeinde Köln 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - : 

Abraham Lehrer 
Dr. Michael Rado 

Für den Landesverband progressiver 
jüdischer Gemeinden 

in Nordrhein-Westfalen e. V.: 

Alexandra Khariakova 

Rafi Rothenberg 
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